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§ 209 VAG Einbeziehung von
verbundenen Drittland-
Versicherungs- und Drittland-

Ruckversicherungsunternehmen

VAG - Versicherungsaufsichtsgesetz 2016

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Wird fur ein Versicherungs- oder Ruckversicherungsunternehmen, das beteiligtes Unternehmen eines
Drittland-Versicherungs- oder Drittland-Ruckversicherungsunternehmens ist, die Solvabilitat der Gruppe mit
Methode 2 berechnet, wird letzteres ausschliel3lich fur die Zwecke dieser Berechnung wie ein verbundenes
Versicherungs- oder Rickversicherungsunternehmen behandelt.

2. (2)Abweichend von Abs. 1 sind die Solvenzkapitalanforderung und die Eigenmittel, berechnet nach dem in dem
jeweiligen Drittland anwendbaren Recht, zu berucksichtigen, wenn das verbundene Drittland-Versicherungs- oder
Drittland-Ruckversicherungsunternehmen seinen Sitz in dem Drittland hat, dessen Gleichwertigkeit gemal3
Art. 227 Abs. 4 oder 5 der Richtlinie 2009/138/EG oder gemal3 Abs. 3 festgestellt wurde.

3. (3)Die FMA als die fur die Gruppenaufsicht zustandige Behorde kann auf Antrag oder von Amts wegen nach
Maf3gabe der in der Durchfuhrungsverordnung (EU) festgelegten Kriterien die Gleichwertigkeit des jeweiligen
Drittlandes mit Unterstutzung der EIOPA gemal3 Art. 33 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 feststellen.
Bevor die FMA entscheidet, hat sie hierzu mit Unterstitzung der EIOPA die anderen betroffenen
Aufsichtsbehdrden zu konsultieren. Die FMA als die fur die Gruppenaufsicht zustandige Behorde darf keine ein
Drittland betreffende Entscheidung treffen, die einer zuvor gegenutber diesem Drittland getroffenen
Entscheidung widerspricht, es sei denn, dies ist erforderlich, um erheblichen Anderungen des in Titel | Kapitel VI
der Richtlinie 2009/138/EG beschriebenen Aufsichtssystems und des Aufsichtssystems des Drittlands Rechnung
zu tragen.

4. (4)Ist die FMA als betroffene Aufsichtsbehdrde mit einer gemaR Art. 227 Abs. 2 zweiter Unterabsatz der Richtlinie
2009/138/EG getroffenen Entscheidung nicht einverstanden, so kann die FMA gemaf3 Art. 19 der Verordnung (EU)
Nr. 1094/2010 innerhalb von drei Monaten nach Mitteilung der Entscheidung durch die fiir die Gruppenaufsicht
zustandige Behdrde die EIOPA mit der Angelegenheit befassen und um Unterstltzung ersuchen.

5. (5)Nach einer Entscheidung der Kommission gemal Art. 227 Abs. 4 der Richtlinie 2009/138/EG Uber die
Gleichwertigkeit der Solvabilitatsvorschriften eines Drittlands, ist Abs. 3 nicht mehr anzuwenden. Stellt die
Kommission fest, dass die Solvabilitdtsvorschriften eines Drittlands nicht gleichwertig sind, tritt eine nach Abs. 3
getroffene Entscheidung aul3er Kraft und das Versicherungs- oder Ruckversicherungsunternehmen des Drittlands
ist ausschlieBlich nach Mal3gabe des Abs. 1 zu behandeln.


file:///

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 209 VAG Einbeziehung von verbundenen Drittland-Versicherungs- und Drittland-Rückversicherungsunternehmen
	VAG - Versicherungsaufsichtsgesetz 2016


